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Stadtverwaltung Bad Blankenburg 
- Bauamt - 
Az.: 60-610-20-13/Voll 

Vorlage-Nr. BB 129/VI/2015 
öffentliche Sitzung 
Bad Blankenburg, 08.10.2015 

 Beraten im SA BauA PA HFA Rat 
 am     21.10. 
 Ja-St.     13 
 Nein-St.     4 
 Enthalt.     2 
 Bemerkg.     - 

 
 
 
 

Vorlage an den Stadtrat  
 
  

Betr.: 
 
Herstellung Oberflächenentwässerung, Erneuerung Straßenbeleuchtung und Gehweg „In 
der Flecke“ 

 
hier: Straßenausbaubeiträge 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 

1. Die Beschlüsse des Stadtrates BB 109/VI/2015 und BB 1.E.79/VI/2015 vom 09.09.2015 wer-
den aufgehoben. 

2. Für die Herstellung der Oberflächenentwässerung, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung 
und des Gehweges der Straße „In der Flecke“ werden Straßenausbaubeiträge gemäß der „Sat-
zung über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen der Stadt Bad 
Blankenburg“ vom 26.10.2001 erhoben (Kostenspaltung). 

3. Die Anlage „In der Flecke“ wird als Anliegerstraße im Sinne der Straßenausbaubeitragssat-
zung eingestuft. 

4. Auf die endgültigen Beiträge werden Vorausleistungen in Höhe von 80 % der umlagefähigen 
Kosten erhoben. 

 
Begründung: 
 
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Saalfeld-Rudolstadt führt eine Baumaßnahme durch zum An-
schluss der Grundstücke „In der Flecke“ an die zentrale Kläranlage Rudolstadt (Herstellung Abwas-
serkanal). Gleichzeitig wird die Trinkwasserleitung erneuert. Die TEN Thüringer Energienetze GmbH 
wird im gleichen Zuge die Gasleitung erneuern und statt der vorhandenen Freileitung ein Elektrokabel 
sowie ebenfalls neue Hausanschlüsse verlegen. Ein weiterer Kanal muss im Auftrag der Stadt für die 
Oberflächenentwässerung der Straße errichtet werden. Gleichzeitig wird die Straßenbeleuchtung er-
neuert und der Gehweg mit einer neuen Oberfläche versehen. 
 
Unter den Vorlagen-Nummern BB 109/VI/2015 und BB 1.E.79/VI/2015 wurden in der Sitzung des 
Stadtrates am 09.09.2015 Beschlüsse über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für die Oberflä-
chenentwässerung und die Straßenbeleuchtung gefasst. Diese werden mit dem hier vorliegenden Be-
schluss aufgehoben, da zunächst die Bestimmung der Anlage „In der Flecke“ und das Bauprogramm 
zu beschließen waren (siehe Beschluss BB 1.E.120/VI/2015). 
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Laut § 7 der „Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen der 
Stadt Bad Blankenburg“ kann im Zuge einer Kostenspaltung der Beitrag u. a. für die Gehwege, die 
Beleuchtung und die Oberflächenentwässerung gesondert erhoben werden.  
 
Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist zur Finanzierung der Maßnahme erforderlich. Gemäß  
§ 8 der vorgenannten Satzung kann die Stadt Vorauszahlungen erheben. 
 
 
 
 
Persike 
Bürgermeister 
 
 


